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KAUFMANNISCHE SCHULE MOERS






Liebe Schülerinnen und Schüler, 
wir freuen uns, Sie an unserer Schule begrüßen zu können und hoffen, dass Sie sich in unserer Schulgemeinschaft wohl fühlen. Wir bemühen uns, Ihnen zu helfen den von Ihnen gewählten Bildungsgang erfolgreich besuchen und abschließen zu können. Die Regeln für ein soziales Miteinander bilden die Grundlage für diesen Erfolg.
Regeln für ein soziales Miteinander
1. Jeder hat das Recht zu sprechen.
2. Wenn jemand spricht, hören alle anderen zu.
3. Niemand hat das Recht, jemand anderen zu verletzen oder zu beleidigen.
4. Jeder hat das Recht auf und die Pflicht zur Zusammenarbeit.
SCHULORDNUNG

des Mercator Berufskolleg Moers

Sie besuchen eine große und moderne Schule, die von den Steuergeldern der Bürger errichtet wurde und unterhalten wird. Um hier das schulische Zusammenleben zu erleichtern oder erst möglich zu machen, ist es erforderlich, dass alle sich an diese Schulordnung halten. 
Damit das Gebäude und die Einrichtung auch von späteren Schülergenerationen genutzt werden kann, wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich im Gebäude und auf dem Schulgelände gut benehmen und alle Gegenstände pfleglich behandeln. 
Alle hier aufgeführten Regelungen finden Sie außerdem auf den Internet-Seiten des Mercator Berufskollegs unter http://www.mercator-berufskolleg.de/. 
Mit Ihrer Anmeldung an unserer Schule verpflichten Sie sich, diese Schulordnung zu beachten. 
Anmerkung: Die Begriffe „Schüler“, „Lehrer“ und „Bürger“ beziehen sich auf beide Geschlechter. 

1. Allgemeines 

· Jeder Schüler trägt Mitverantwortung für die Sauberkeit auf dem Schulgelände. 

· Alle Abfälle werden getrennt und gehören in die vorgesehenen Behälter. 

· Auf dem gesamten Schulgelände besteht gesetzliches Rauchverbot. 

· Es versteht sich von selbst, dass jegliche Art von Drogen, Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen nicht mit auf das Schulgelände gebracht werden dürfen. 

· Tiere dürfen nicht mit auf das Schulgelände gebracht werden. 

· Mobiltelefone oder andere Funksender und –empfänger müssen im Unterricht und bei sonstigen Schulveranstaltungen ausgeschaltet sein. Das Mitführen dieser Geräte bei Klassenarbeiten und Prüfungen im und außerhalb des Prüfungsraumes gilt als Täuschungsversuch und kann zum Ausschluss von der Klassenarbeit und der Prüfung und somit zum Nichtbestehen führen. 
· Bild- und Filmaufnahmen sind nur mit Genehmigung der abgebildeten Person(en) zulässig. Bei deutlich erkennbaren Aufnahmen z.B. bei Schulveranstaltungen gilt das Schweigen der abgelichteten Personen als Zustimmung.
· Fundsachen sind im Sekretariat abzugeben. 

· Beschädigungen, Verstöße gegen schulrechtliche, strafrechtliche oder anderer Bestimmung sowie Verstöße gegen die „Guten Sitten“ (z.B. Verbreitung und Speicherung radikal-politischer, radikal-religiöser oder pornografischer Informationen) können zu zivil-, straf- und schulrechtlicher Verfolgung führen. 

· Das Schulgelände darf nur von Schülern unserer Schule und anderen Berechtigten betreten werden. Der Schülerausweis dient den Schülern als Nachweis, muss griffbereit sein und auf Verlangen vorgezeigt werden. Besucher melden sich im Sekretariat der Schule an.
· Umweltschutz, Energiesparen und Müllvermeidung dienen dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen und sind für alle selbstverständlich. Die Aushänge in den Klassenräumen werden beachtet.
· Erkannte oder vermutete Gefahrenquellen werden unverzüglich im Büro gemeldet.

2. Vor Schulbeginn 

· Alle Schüler finden sich spätestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof ein. Schüler, die vor 7:45 Uhr in der Schule eintreffen oder deren Unterricht erst um 8:45 Uhr beginnt, können sich in der Schaufensterhalle bzw. im Eingangsbereich der Verwaltung aufhalten. 

· Der Schulhof darf nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Schulträgers bzw. der Schulleitung befahren werden. Fahrräder und Mopeds werden abgeschlossen vor dem Haupteingang abgestellt. Der Schülerparkplatz (hinter der Turnhalle) ist ausschließlich für PKW’s und Motorräder reserviert. Feuerwehrzufahrten müssen unbedingt freigehalten werden. 

· Beim Gongzeichen um 7:55 Uhr gehen die Schüler vor ihren Klassenraum. 

· Wenn 15 Minuten nach Unterrichtsbeginn der Lehrer noch nicht in der Klasse erschienen ist, meldet sich der Klassensprecher oder dessen Vertreter im Sekretariat. 

3. In der Klasse 

· Alle Wertsachen sollten Sie bei sich behalten; der Schulträger haftet nicht für Geld oder Wertsachen. 

· Die vom Klassenlehrer festgelegte Sitzordnung darf vom Schüler nicht geändert werden. 

· Der vom Klassenlehrer festgelegte Ordnungsdienst sorgt dafür, dass die Tafeln geputzt werden, und achtet - gemeinsam mit allen anderen Schülern - auch darauf, dass Abfälle getrennt und in die entsprechenden Behälter entsorgt werden. 

· Jeder Schüler ist für seinen Arbeitsplatz verantwortlich. 

· Die Haftung bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Beschädigung oder Verunreinigung von Räumen und Einrichtungsgegenständen regelt sich nach § 823 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

· Für den Fall eines Feueralarmes verlassen die Schüler das Schulgebäude auf den Fluchtwegen und sammeln sich klassenweise auf dem Schulhof. Türen und Fenster sind zu verschließen (nicht abschließen). Anweisungen der Lehrer und/oder der Feuerwehr/Polizei sind unbedingt zu beachten. Bei anderen Gefahrensituationen verbleiben alle in den Klassenräumen und verschließen diesen. Mobiltelefone dürfen nur zur Kommunikation mit der Polizei oder der Schulleitung genutzt werden. Weitere Anweisungen sind abzuwarten.
· Essen ist im Unterricht nicht erlaubt. 
4. In der Pause 

· Während der Pausen verlassen alle Schüler den Klassenraum, schalten alle Energiequellen aus und begeben sich auf dem kürzesten Weg in die Pausenräume: Schulhof, Schaufensterhalle, Kioskbereich, Foyer und Eingangsbereich zwischen Sekretariat und Lehrerzimmer. 

· In Freistunden ist der Aufenthalt auf den Fluren untersagt. 

· Wer sich während der Unterrichtszeit auf dem Schulhof aufhält, darf den Unterricht nicht stören. 

· Die Schüler benutzen die Toiletten auf dem Hof. Die Toiletten dienen nicht als Aufenthaltsräume. Äußerste Sauberkeit gebieten hier die Regeln des Anstandes und der Hygiene. 

· Liegt Schnee, so ist aus Sicherheitsgründen auf dem ganzen Schulgelände das Werfen mit Schneebällen verboten. 

· Unfälle und Ordnungsverstöße müssen dem aufsichtsführenden Lehrer unverzüglich gemeldet werden. Bei Schulunfällen ist im Sekretariat eine Unfallanzeige zu erstellen. 

· Den Anordnungen der Aufsicht ist unbedingt Folge zu leisten. 

5. Nach Schulschluss 

· Bei Unterrichtsschluss werden mitgebrachte Gegenstände wieder entfernt. 

· Um die Reinigung der Fußböden zu erleichtern, hängt jeder Schüler seinen Stuhl am Tisch ein. 

· Die Rollläden werden nach oben gefahren. Die Fenster sind zu schließen. 

· Es ist darauf zu achten, dass alle technischen Geräte und die Beleuchtung ausgeschaltet werden. 

6. Grundsätze für den Schulbesuch gemäß Schulgesetz NRW (SchG) 

Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und zur Mitarbeit 

· Jede Schülerin und jeder Schüler ist zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht und zur Mitarbeit verpflichtet. Pflichtverletzungen können zum Schulverweis führen. Volljährige Schülerinnen und Schüler, die mehr als 20 Tage oder mehr als 20 Stunden innerhalb eines Monats unentschuldigt fehlen, werden aus der Schülerliste gestrichen. 

Ausstattung mit Arbeitsmaterial 

· Arbeitsmaterial, Bücher, Hefte, Schreibgeräte usw. sind unverzichtbar für eine aktive Mitarbeit im Unterricht. Das Arbeits- und Sozialverhalten wird bei der Notengebung berücksichtigt. 

Schulversäumnisse 

· Spätestens am zweiten Unterrichtstag informieren die Eltern oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler die Schule, wenn der Schulbesuch wegen Krankheit oder anderer nicht vorhersehbarer Gründe nicht möglich ist. Am ersten Tag nach der Wiederaufnahme des Unterrichts muss eine schriftliche Entschuldigung vorgelegt werden. Un-mittelbar vor oder nach Ferien und bei Klausuren oder Klassenarbeiten muss in der Regel ein Fremdbeleg (ärztliches Attest) der Entschuldigung beigelegt werden. Dies kann auch grundsätzlich angeordnet werden, wenn Gründe dies gebieten. Entschuldigte und unentschuldigte Fehlzeiten werden auf den Zeugnissen vermerkt. 

Beurlaubung und Befreiung vom Unterricht 

· Kann die Schule aus einem vorhersehbaren Grund nicht besucht werden (Teilnahme an Sportveranstaltungen, Führerscheinprüfung, religiöse Feste usw.) muss dies durch eine Beurlaubung rechtzeitig beantragt werden. Unmittelbar vor oder nach den Ferien ist eine Beurlaubung nicht möglich. Kann eine Schülerin oder ein Schüler aus gesundheitlichen Gründen über einen längeren Zeitraum nicht am Sportunterricht teilnehmen, muss in der Regel ein ärztliches Attest vorgelegt werden. 

Befreiung von Religionsunterricht 

· Religionsmündige Schüler können sich vom Religionsunterricht nach den gesetzlichen Bestimmungen abmelden. Diese Schülerinnen und Schüler nehmen am Unterricht „Praktische Philosophie“ bzw. in der gymnasialen Oberstufe am Fach „Philosophie“ teil. 

Vgl. hierzu auch die Bestimmungen des Schulgesetzes (§31 f SchulG) 

7. Nutzung der EDV-Anlage der Schule
· Das Mercator Berufskolleg bemüht sich um eine hohe Verfügbarkeit der EDV-Anlage und der bereitgestellten Dienste. 

· Alle Schüler können von der Schule eine eigene E-Mail Adresse erhalten. Weiter bekommt jeder die Möglichkeit, Dateien auf dem Schulrechner zu hinterlegen und für sich zu nutzen oder mit anderen Mitgliedern der Schulgemeinde auszutauschen („Home-Verzeichnis“ mit „Web-space“), auch von zu Hause aus. 

· Der E-Mail-Verkehr einschließlich der gespeicherten Daten ist ein privater und geschützter, d.h. ein von Dritten nicht einsehbarer Bereich. 

· Das Home-Verzeichnis ist von Lehrern und anderen berechtigten Personen einsehbar. Hier können Änderungen und Löschungen ohne vorhergehende Ankündigung vorgenommen werden. 

· Nach Beendigung der Schulzeit werden alle Daten und Zugangsberechtigungen gelöscht. 

· Passwörter sind vertraulich zu behandeln. Bei Missbrauch haftet der Inhaber. 

· Es gilt der Haftungsausschluss wie unter www.mercator-berufskolleg.de  wiedergegeben. 

Damit dies alles ermöglicht werden kann, ergeben sich für Schülerinnen und Schüler folgende Pflichten: 

PC-Benutzerordnung 

· Bei Antritt meines PC-Arbeitsplatzes weise ich sofort auf Beschädigungen oder Funktionsstörungen hin, damit dies nicht auf mich zurückfällt. 

· Während der Arbeit an meinem PC-Arbeitsplatz ist es mir absolut untersagt, Veränderungen oder Beschädigungen an der Hardware (z. B. Maus, Tastatur, Bildschirm oder Verkabelung) vorzunehmen. 

· Ferner ist es mir untersagt an der mir zur Verfügung gestellten Software irgendwelche Veränderungen vorzunehmen (z. B. Veränderungen von Einstellungen). 

· Außerdem ist es mir nicht erlaubt eigene Software oder Dateien auf die Rechner zu überspielen, es sei denn es wird mir ausdrücklich von der zuständigen Lehrkraft genehmigt. 

· Bei der Benutzung des Internets ist es mir untersagt, Seiten mit pornographischen, nazistischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten aufzurufen. Bereiche im Internet, die ausdrücklich dem Datenschutz unterliegen und von mir nicht besucht werden dürfen, habe ich zu meiden. 

· Zusätzlich ist es mir nicht gestattet aus dem Internet Programme oder Dateien herunterzuladen (z. B. Handyklingeltöne) oder zu installieren. 

· Meinen PC-Arbeitsplatz habe ich sorgfältig zu behandeln und korrekt zu verlassen, damit alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule damit fehlerfrei arbeiten können. 
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